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Norm

B-VG Art130 Abs1 Z1 idF 2013/I/115;

B-VG Art151 Abs51 Z8 idF 2013/I/164;

RStDG §72;

VwGbk-ÜG 2013 §2 Abs2;

VwGG §42 Abs2 Z2;

VwRallg;

Rechtssatz

Im Verfahren betre>end Urlaubsanspruch nach § 72 RStDG ist von einer Veranlassung der Zustellung am 31.

Dezember 2013 nicht auszugehen. Durch die Anordnung, den Akt zwei weiteren Personen zu übermitteln, kann von

einer Veranlassung der Zustellung an diesem Tag nicht gesprochen werden. Die vorgenommene

Einsichtsvorschreibungen bedeuten jedenfalls, dass am 31. Dezember 2013 noch keine nur mehr vom

Geschäftsapparat auszufertigende Erledigung, hinsichtlich derer die interne Willensbildung abgeschlossen war, vorlag.

Gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG iVm Art. 151 Abs. 51 Z 8 letzter Satz B-VG ist die Zuständigkeit zur Entscheidung über

die in eine Beschwerde umgedeutete Berufung des Revisionswerbers daher auf das Bundesverwaltungsgericht

übergegangen. Die Zuständigkeit der Bundesministerin für Justiz hätte nämlich gemäß § 2 Abs. 2 VwGbk-ÜG 2013

vorausgesetzt, dass die Zustellung des angefochtenen Bescheides vor dem Ablauf des 31. Dezember 2013 veranlasst

wurde. Die Bundesministerin für Justiz war daher zur Erlassung des angefochtenen Bescheides nicht (mehr) zuständig,

sodass mit dessen Aufhebung gemäß § 42 Abs. 2 Z 2 VwGG vorzugehen war.
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